TOP 2.1

Stadt Braunschweig 20-14640
Der Oberburgermeister Mitteilung

offentlich
Betreff:

Wilhelm-Raabe-Literaturpreis 2020

Organisationseinheit: Datum:
Dezernat IV 11.11.2020
41 Fachbereich Kultur und Wissenschaft

Beratungsfolge Sitzungstermin Status

Ausschuss fur Kultur und Wissenschaft (zur Kenntnis) 20.11.2020 o]

Sachverhalt:

+Wilhelm Raabe-Literaturpreis 2020 als zweistiindige Sendung bei Deutschlandfunk*

Der diesjahrige Wilhelm Raabe-Literaturpreis ist von der siebenkdpfigen Jury der
Schriftstellerin Christine Wunnicke fur ihren Roman "Die Dame mit der bemalten Hand
(erschienen 2020 im Berenberg Verlag) zuerkannt worden.

Preistragerin:
Christine Wunnicke, geboren 1966, lebt in Miinchen. Sie schreibt Horspiele, biografische

Literatur und Romane. 2002 erhielt sie fUr ihre Biografie des Kastratensangers Filippo
Balatri, ,Die Nachtigall des Zaren’, den Bayerischen Staatsforderungspreis fir Literatur.

Fir den Roman ,Serenity bekam sie 2008 den Tukan-Preis. Bei Berenberg erschienen

u.a. ihre Romane ,Der Fuchs und Dr. Shimamura‘ und ,Katie, die beide auf der Longlist des
Deutschen Buchpreises standen, sowie, im Taschenbuch, die Novelle ,Nagasaki, ca. 1642".
2020 wurde sie mit dem Munchner Literaturpreis fiir ihr Gesamtwerk ausgezeichnet.

Ihr neuer Roman ,Die Dame mit der bemalten Hand‘ stand auf der Shortlist flir den
Deutschen Buchpreis.

Die Begrundung der Jury lautet:

,Christine Wunnicke hat Uber Jahrzehnte hinweg ein eigenstédndiges Werk geschaffen, in
dem sich die Gattungen mischen. Gelehrte Groteske. Historischer Miniaturroman.
Wissenschaftssatire. Sie beherrscht die Wissensjargons verschiedener Zeiten,
mythologische und religidése Idiomatiken und poetische Aufschwiinge ebenso wie deren
Parodien. Immer arbeitet sie auf der Grenze zwischen beiden. Am Kipppunkt von Wahn in
Wissen und umgekehrt; von Bericht und Karikatur eines Berichts. Aus dem zufalligen
Zusammentreffen einzelgangerischer Helden der Wissenschafts- und der Weltgeschichte
schlagt sie helle Funken der Erkenntnis und der Komik. In "Missouri® wird der Erneuerer der
englischen Dichtung von einem Cowboy entfiihrt. In "Kati® versucht ein
Experimentalwissenschaftler Messungen ein einem spiritistischen Medium vorzunehmen.
Auch "Die Dame mit der bemalten Hand™ handelt von dem tragikomisch scheiternden
Versuch, die Welt zu vermessen. Der persische Astrolabienbauer Musa al-Lahuri strandet
auf einer struppigen Insel vor Bombay und trifft auf den deutschen Mathematiker Carsten
Niebuhr. Ausgerechnet das Vermessungsgenie soll die Originalschauplatze der biblischen
Heilsgeschichte studieren und ist vom Weg abgekommen. Der Perser und der Deutsche
reden vielsprachig wortreich aneinander vorbei. Aus den Scherben eines
Kommunikationsdesasters baut Christine Wunnicke neue bizarr-schéne Gebaude. Der clash
of cultures ist hier ein Vergnigen fir gebildete Zuschauer von Schiffbrichen und
sprachdionysische Aufklarungsskeptiker. Christine Wunnicke arbeitet den Wahnsinn am
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TOP 2.1
Grund unserer Erkenntnis und unseres Wissens heraus. Anschaulich, turbulent, komisch und
deshalb schon.”

Verleihung:
Aufgrund der derzeitigen Situation konnte der von der Stadt Braunschweig und

Deutschlandfunk gestiftete und mit 30.000 Euro dotierte Wilhelm Raabe-Literaturpreis in
diesem Jahr nicht wie gewohnt am ersten Sonntag im November im Kleinen Haus des
Staatstheaters verliehen werden. Stattdessen wird die Preisverleihung im Rahmen einer
zweistundigen Sendung im Deutschlandradio am Samstag, den 28. November, um 20:05
Uhr Gber UKW und DAB+ ausgestrahlt.

Neben der Laudatio von Michael Stolleis, der Rede der Preistragerin Christine Wunnicke
und den Redebeitragen von Oberblrgermeister Ulrich Markurth und
Deutschlandfunkintendant Stefan Raue besteht die zweistlindige Sendung aus einer Lesung
von Schauspieler Werner Eng. Zudem wird es eine Diskussion der Literaturkritiker*innen und
Mitgliedern der Jury Katharina Teutsch, Thomas Geiger und Hubert Winkels geben. Die
Moderation der diesjahrigen Sendung tbernimmt Tobias Lehmkuhl. Die Sendung wird am
29.11.2020 ab 00:05 Uhr in Deutschlandfunk Kultur wiederholt und ist jederzeit abrufbar
unter: deutschlandfunk.de beziehungsweise in der DIf Audiothek App.

Jury 2020:
Die Jury des Wilhelm Raabe-Literaturpreises, die am 21. September tagte, setzt sich in

diesem Jahr zusammen aus Prof. Dr. h.c. Gerd Biegel (Prasident der Internationalen Raabe-
Gesellschaft e.V.), Prof. Dr. Moritz Baller (Germanisches Institut, Westfalische Wilhelms-
Universitat, Abteilung Neuere deutsche Literatur), Alexander Cammann (DIE ZEIT), Thomas
Geiger (Literarisches Colloquium Berlin), Dr. Anja Hesse (Dezernentin fur Kultur und
Wissenschaft der Stadt Braunschweig), Dr. Michael Schmitt (3sat), Prof. Dr. Renate Stauf
(Germanistisches Institut, TU Braunschweig), Katharina Teutsch (u.a. FAZ und ZEIT) und Dr.
Hubert Winkels (Deutschlandfunk).

Dr. Hesse

Anlage/n:
keine
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Absender:
i . 20-14349
Fraktion BIBS im Rat der Stadt Antrag (5ffentlich)

Betreff:

Anderungsantrag zu Ds. 20-13807: Umgang mit belasteten
Denkmalen in der Stadt

Empfénger: Datum:

Stadt Braunschweig 21.09.2020

Der Oberblrgermeister

Beratungsfolge: Status
Verwaltungsausschuss (Vorberatung) 22.09.2020 N
Rat der Stadt Braunschweig (Entscheidung) 29.09.2020 o]

Beschlussvorschlag:

Der Rat mdége beschlie3en:

1. Die Verwaltung wird gebeten, die im stadtischen Denkmalverzeichnis mit 'Objekttyp
Denkmal' bezeichneten Denkmale aus heutiger Sicht zu beurteilen. Eine Liste mit dieser
Einschatzung soll dem Rat vorgestellt werden.

2. Der von der Verwaltung geplante kinstlerische Wettbewerb zum Kolonialdenkmal an der
Jasperallee, unter Beteiligung von Kunstlerinnen mit Migrationshintergrund und mit Bezug zu
den ehemaligen deutschen Kolonien, bezieht auch den ,Erinnerungsort historische
Garnisonsstadt Braunschweig® in der Lindenbergsiedlung mit ein.

Sachverhalt:

In diesem Antrag geht es nicht um das Sturzen oder Entfernen von Denkmalen. Die
Verwaltung wird nicht um eine umfassende Ausarbeitung, sondern nur um eine kurze
Einschatzung aus heutiger Sicht gebeten. Hierbei mdge sie sich an den im stadtischen
Denkmalverzeichnis mit 'Objekttyp Denkmal' kategorisierten ca. 18 Denkmalen orientieren.

"Wer fordert, dass Figuren der Geschichte aus ihrer Zeit heraus verstanden werden mussen,
verkennt, dass Denkmaler immer nach den Mal3stdben der jeweiligen Gegenwart beurteilt

werden." Jiirgen Zimmerer, Historiker und Professor fiir die Geschichte Afrikas an der
Universitat Hamburg. Braunschweiger Zeitung, 07.09.2020

Anlagen: keine
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Absender:
) . 20-14689
SPD-Fraktion im Rat der Stadt Anfrage (6ffentlich)

Betreff:
Situation von Kiinstlern und Kultureinrichtungen in der Corona-
Pandemie

Empfénger: Datum:

Stadt Braunschweig 09.11.2020

Der Oberblrgermeister

Beratungsfolge: Status
Ausschuss fur Kultur und Wissenschaft (zur Beantwortung) 20.11.2020 o]

Sachverhalt:

Schon das zweite Mal in diesem Jahr missen aufgrund der Corona-Pandemie neben vielen
anderen Bereichen auch in der Kulturszene erhebliche Einschrankungen und Schlieungen
von Einrichtungen in Kauf genommen werden. Die Kultur- und Veranstaltungswirtschaft und
insbesondere auch die Soloselbststandigen aus der Kultur sind durch den erneuten
Lockdown besonders betroffen und viele geraten in finanzielle Schwierigkeiten.

Die Bundesregierung stellt die sog. Novemberhilfe zur Verfigung, die sich an den Umsatzen
aus dem Vorjahr orientiert. Zusatzlich zu den staatlichen Hilfen hat die Stadt Braunschweig
einen Hartefallfonds zur Bewaltigung der Folgen der Corona-Pandemie aufgelegt. In den
COVID-19-Statusberichten wird regelmafig Uber den Antragsstand berichtet.

In diesem Zusammenhang fragen wir die Verwaltung:

1. Wie sieht nach Wahrnehmung der Kulturverwaltung die aktuelle Situation der
Kulturschaffenden in Braunschweig angesichts der Corona-Beschrankungen aus?

2. Welche Fordermdglichkeiten stehen von der Corona-Pandemie betroffenen
Kulturschaffenden zur Verfliigung, insbesondere auch den Soloselbststandigen?

3. Wie ist der aktuelle Sachstand der Inanspruchnahme des Hartefallfonds, auch im Hinblick
auf die Hohe der noch zur Verfigung stehenden Mittel?

Gez. Cornelia Seiffert

Anlagen: keine
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Stadt Braunschweig 20-14751
Der Oberburgermeister Beschlussvorlage

offentlich
Betreff:

Corona-Kulturhilfsfonds: Uberarbeitung der Richtlinie fiir eine
erweiterte Unterstutzung der Kulturszene

Organisationseinheit: Datum:

Dezernat IV 12.11.2020
41 Fachbereich Kultur und Wissenschaft

Beratungsfolge Sitzungstermin Status
Ausschuss fur Kultur und Wissenschaft (Vorberatung) 20.11.2020 o]
Wirtschaftsausschuss (zur Kenntnis) 27.11.2020 o]
Verwaltungsausschuss (Entscheidung) 08.12.2020 N
Beschluss:

Aufgrund der anhaltenden Auswirkungen der Corona-Pandemie (COVID-19) werden die
nachfolgenden Beschllisse in Bezug auf den Braunschweiger Hartefallfonds fur Geschadigte
der Corona-Pandemie gefasst und die Richtlinie des Braunschweiger Hartefallfonds
entsprechend geandert:

1. Die maximale Férderdauer fir Kultureinrichtungen nach Ziffer 4.3 (Corona-
Kulturhilfsfonds) wird von drei auf sechs Monate ausgeweitet und die Forderhdchstsummen
werden verdoppelt.

2. Die Maximalférderbetrage fir Kulturschaffende nach Ziffer 4.4.1 (Corona-Kulturhilfsfonds)
werden fur Solo-Kulturschaffende von 5.000 € auf 10.000 € und fir Kinstlerformationen von
6.000 € auf 12.000 € erhoht.

3. Die Richtlinie des Braunschweiger Hartefallfonds wird dahingehend gedffnet, dass die
Kosten flr erforderliche Ubungs- und Proberaume sowie Werkstatten und Ateliers von
Kulturschaffenden fur max. 12 Monate und in Hohe von max. 6.000 € kompensationsfahig
sind.

4. Der Gultigkeitszeitraum der Richtlinie des Braunschweiger Hartefallfonds wird bis zum
30.09.2021 verlangert.

5. Die verbleibenden Mittel aus dem Braunschweiger Hartefallfonds werden in das
Haushaltsjahr 2021 Gbertragen.

Sachverhalt:

Nach der Beschlussfassung des Verwaltungsausschusses Uber die Vorlage 20-13199
(Beschluss zum Braunschweiger Hartefallfonds zur Bewaltigung der Folgewirkungen der
Corona-Pandemie) am 22. April 2020 wurden im Rahmen des Corona-Kulturhilfsfonds
Zuschisse in Héhe von 435 T€ bewilligt. Nach Verrechnung mit durchgefiihrten
Ruckforderungen verbleiben Restmittel in Hohe von 575 T€ (Stand: 04.11.2020).

Die dem Braunschweiger Hartefallfonds zugrundeliegende Richtlinie wurde im Rahmen ihrer
kurzfristigen Entwicklung im April 2020 zunachst als ausreichend bewertet, um die corona-
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bedingten Folgewirkungen fir die Kulturszene abzufedern. Basierend auf der bisherigen
Antragslage und des erneuten ,Teil-Lockdowns® seit dem 2. November 2020 ist nunmehr
eine weitere Evaluierung angezeigt.

Status Quo

Angesichts der aktuellen Landesverordnung vom 30. Oktober 2020 sind Kultureinrichtungen
gezwungen ihren Kulturbetrieb mindestens fiir einen Monat einzustellen. Hinzu kommen die
aus diesen Schlieflungen resultierenden COVID-19-bedingt abgesagten Engagements, die
die wirtschaftliche Existenz der Kulturschaffenden weiterhin gefahrden.

Sofern eine Wiedereroffnung von Kultureinrichtungen maglich ist, ist angesichts der
geltenden Hygienevorschriften und damit einhergehend verringerten Besucherzahlen
weiterhin mit verringerten Einnahmen fur Kultureinrichtungen sowie reduzierten
Auftrittsmaoglichkeiten fur Kulturschaffende zu rechnen.

Alternative Férderprogramme (Stand: 04.11.2020)

Das Forderprogramm des Bundes ,Neustart Kultur” finanziert ausschlief3lich
pandemiebedingte Investitionen zur Wiederéffnung von Kultureinrichtungen, jedoch nicht die
laufenden betrieblichen Kosten. Die Uberbriickungshilfe des Bundes schlielt
Kultureinrichtungen nicht ausdrucklich von der Antragsberechtigung aus, ist allerdings
vornehmlich auf die Wirtschaft zugeschnitten. So ist der Antrag durch einen prifenden
Dritten einzureichen. Dies stellt flir Kultureinrichtungen eine Hirde bzw. einen strukturellen
Nachteil dar. Mit Blick auf den aktuellen , Teil-Lockdown® wurde eine aul3erordentliche
Wirtschaftshilfe des Bundes angekundigt, mit der Kultureinrichtungen und Kulturschaffende
eine Pauschale in Hohe von bis zu 75% ihres Umsatzes von November 2019 erhalten
kénnen. Kulturschaffende kdnnen dabei wahlweise den Umsatz des Novembers 2019 oder
ihren monatlichen Durchschnittsverdienst des Vorjahres zugrunde legen. Diese
Wirtschaftshilfe ist mit Blick auf die verminderten Einnahmen bei Wiedereréffnung
voraussichtlich nicht ausreichend, um die laufenden betrieblichen Kosten zu decken.
Aufgrund der fehlenden adaquaten Hilfsprogramme fir Kultureinrichtungen auf Bundes- und
Landesebene sollten die Forderhdchstgrenzen im Kulturhilfsfonds angepasst werden.

Fur Kulturschaffende besteht bisher lediglich die Mdglichkeit einen Betriebskostenzuschuss
zu erhalten, eine Férderung von Lebenshaltungskosten ist ausgeschlossen. Damit fehlen flr
Kulturschaffende nach wie vor adaquate Férderprogramme auf Bundes- und Landesebene
fur die entstandenen Einnahmeverluste.

Keine Vorrangigkeit von Bundes- und Landesmitteln

Unabhangig von den Entwicklungen im Rahmen des Corona-Wirtschaftshilfsfonds ist eine
Forderung im Rahmen des Corona-Kulturhilfsfonds weiterhin uneingeschrankt méglich, da
die Vorrangigkeit von Bundes- und Landesmitteln fur Kultureinrichtungen und
Kulturschaffende in der Richtlinie explizit ausgeschlossen wird.

Um den Kriterien der sparsamen Verwendung von kommunalen Haushaltsmitteln zu
entsprechen, wurde im Rahmen der Uberarbeitung der Richtlinie eine Vorbehaltsregelung
aufgenommen. Diese besagt: Die Kompensation von Liquiditatsengpassen der
antragstellenden Kultureinrichtungen erfolgt vorbehaltlich der Verabschiedung von
Hilfsmalinahmen des Bundes und des Landes mit identischem Férdergegenstand.

Damit wird der stadtische Kultur-Hilfsfonds temporar nicht als ergdnzende Hilfe zu Bundes-
und Landesférderungen gewahrt, sondern der Hilfsfonds stellt in diesem Fall eine Erganzung
der fehlenden adaquaten Hilfen fir Kultureinrichtungen auf Bundes- und Landesebene dar.

1. Anpassung der Richtlinie bzw. Erweiterung der Maximalforderbetrage

Eine Evaluierung der Antragslage hat ergeben, dass folgende Anderungen der Richtlinie fiir
den Corona-Kulturhilfsfonds sachgerecht und zielfuhrend fiir die Kulturszene waren:

a. Erweiterung der Forderdauer und des Fordervolumens fiir Kultureinrichtungen (Forderfall

A)

Es wird vorgeschlagen,
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— die maximale Forderdauer von urspringlich drei auf sechs Monate auszuweiten und
— die geltenden Foérderhdchstsummen, die in Abhangigkeit der Mitarbeiterzahl von
bisher 3.000 € bis zu 30.000 € gestaffelt sind auf eine gestaffelte
Maximalférdersumme von 6.000 € bis zu 60.000 € zu verdoppeln.

Bereits gestellte bzw. mit einem Forderbescheid versehene Antrage konnen nach einer
Uberarbeitung des aktuellen Formulars unburokratisch ergdnzend gestellt werden.

Trotz der Anpassung der Férderhdchstgrenzen wiirde eine ,Uberférderung” von Kulturein-
richtungen vermieden, da gemaf der stadtischen Richtlinie etwaige erhaltene und
beantragte Zuschisse im Antrag anzugeben sind. Auch nach Erhalt des
Bewilligungsbescheids der Stadt Braunschweig sind samtliche Einnahmen und Soforthilfen,
die dem der Berechnung der Unterstitzung zu Grunde liegenden Zeitraum zuzuordnen sind,
der Stadt Braunschweig anzuzeigen und zuriickzuerstatten. Unabhangig davon ist eine
Kumulierung von Soforthilfen zulassig, sofern samtliche erhaltene Beihilfen die Summe der
laufenden Kosten nicht Ubersteigen.

b. Erweiterung des Maximalférdervolumens fir Kulturschaffende (Forderfall B)

Es wird vorgeschlagen, die Maximalférderbetrage von 5.000€ auf 10.000€ fur Solo-
Kinstler*innen und von 6.000€ auf 12.000€ fir Kinstlerformationen zu erhéhen.

Kulturschaffende kdnnen in einem angepassten Formular ergdnzende Antrage stellen, wenn
sie bereits einen vorherigen Antrag gestellt haben und Uberdies weitere Ausfalle vorliegen.

Erweiterung des Férderzeitraumes

Bisher sah die Richtlinie eine Kompensation ausschliellich fir ausgefallene Engagements
vor, die vor dem 13.03.2020 vereinbart wurden. Angesichts des aktuellen ,Teil-Lockdowns*
wird vorgeschlagen die Regelung neu zu fassen: Es kdnnen Covid-19-bedingt abgesagte
Engagements kompensiert werden, die vor dem 2.11.2020 vereinbart wurden. Vorbehaltlich
eines erneuten Lockdowns wiirde die Verwaltung die Richtlinie hinsichtlich neuer Stichtage
erganzen.

c. NEUER Férdertatbestand: Ubernahme von Verbindlichkeiten fir Ubungs- und
Proberdume sowie Werkstatten und Ateliers

Damit Kulturschaffende vor dem Hintergrund des erneuten Lockdowns und der damit
einhergehend verminderten Einnahmemaoglichkeiten die Mdglichkeit behalten ihrer
kunstlerischen und kulturellen Tatigkeit nachzugehen, wird vorgeschlagen die Kosten fur
erforderliche Ubungs- und Proberdume sowie Werkstatten und Ateliers mit bis zu 500€
monatlich fir max. 12 Monate und in Héhe von max. 6.000€ zu Ubernehmen. Als Nachweis
ist ein entsprechender Mietvertrag vorzulegen. Die Férderung wird maximal bis zum
30.09.2021 gewahrt. Dieser neue Fordertatbestand wurde zusatzlich in der Richtlinie
aufgenommen.

2. Giltigkeitszeitraum und Einhaltung des vorhandenen Budgets

Die aktuell gliltige Richtlinie des Braunschweiger Hartefallfonds tritt zum 31.12.2020 aul3er
Kraft. Es ist derzeit anzunehmen, dass die wirtschaftlichen Folgewirkungen der corona-
bedingten Einschrédnkungen auch Uber das gesamte Jahr 2021 anhalten. Daher wird
vorgeschlagen, den Giiltigkeitszeitraum bis zum 30.09.2021 zu verlangern und etwaige
verbleibende Mittel aus dem Corona-Kulturhilfsfonds in das Haushaltsjahr 2021 zu
Ubertragen. Eine finanzielle Ausweitung des Gesamtbudgets (in Hohe von 1 Mio. €) ist nicht
naotig.

Der Wortlaut aller vorgeschlagenen Anderungen ist farbig im Entwurf zur Richtlinien-

novellierung hervorgehoben (Anlage). Nicht ausgewiesen sind redaktionelle Anderungen, die
keine inhaltliche Wirkung haben.
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3. Stellungnahme des Wirtschaftsdezernates fiir den Bereich Wirtschaft

Das Wirtschaftsdezernat hat dahingehend Stellung genommen, dass sich die Foérderkulissen
des Bundes und der Lander fur wirtschaftliche Unternehmen weiterhin sehr dynamisch
entwickeln. Aktuell wird seitens des Wirtschaftsdezernates davon ausgegangen, dass die
bereits aufgelegten und geplanten Férdermittel ausreichen, um die Unternehmen
ausreichend zu unterstiitzen, so wie auf Bundes- und Landesebene kommuniziert. Dennoch
beobachten das Wirtschaftsdezernat sowie die Braunschweig Zukunft und das
Stadtmarketing die Situation in Braunschweig genau und stehen dazu in regelmafigem
Kontakt, um sinnvolle und zielfihrende Malinahmen zeitnah ergreifen zu kénnen. Hierbei
werden die angekundigten Richtlinien des Bundes und der Lander zunachst abgewartet. Die
Gesellschaften stehen dartber hinaus in einem standigen Austausch mit Unternehmen,
Verbanden und weiteren Akteuren. Ziel ist es hierbei, nicht nur bestehenden Unternehmen
durch die Krise zu helfen, sondern auch fir die Zeit danach mit unterstiitzenden MaRnahmen
vorbereitet zu sein.

Daher ist es erforderlich, die zur Bewaltigung der Corona-Pandemie flir den
Wirtschaftsbereich verbleibenden Mittel in H6he von ca. 1,7 Mio. € der urspringlich zur
Verflgung gestellten Mittel (insgesamt 3 Mio. €), die auRerplanmafig durch den Rat im
Teilhaushalt von FB 20 bereitgestellt wurden, auf das kommende Haushaltsjahr 2021 zu
Ubertragen.

Die Vorlage erfolgt in Abstimmung mit dem Wirtschaftsdezernat.

Dr. Hesse

Anlage/n:
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Richtlinie Uiber die Gewdhrung von Zuschussen als Soforthilfe zur Unterstiitzung durch von
der COVID-19-Pandemie in ihrer Existenz bedrohten kleinen und mittleren Unternehmen,
Selbststindigen, Soloselbststandigen und Angehoérigen der Freien Berufe sowie zur Unter-
stutzung von Kultureinrichtungen, Kulturschaffenden und sonstige Einrichtungen

— Braunschweiger Hartefallfonds fur Geschadigte der Corona-Pandemie —

Stand: 04. November 2020

Praambel

Die Stadt Braunschweig ist sich der Herausforderungen fur Braunschweiger Gewerbetreibende
und Einrichtungen aus dem Wirtschafts- und Kulturbereich aufgrund der aktuellen Corona-Pande-
mie bewusst. Die Auswirkungen lassen finanzielle Krisenlagen entstehen, die bis zu einer existen-
ziellen Bedrohung fuhren kdnnen. Bund, Lander und andere Institutionen haben bereits Hilfspro-
gramme initiiert. Die Stadt Braunschweig wird durch einen ,Hartefallfonds flir Geschadigte der
Corona-Pandemie®, der mit einem Volumen von 4 Mio. € ausgestattet ist, eine ergdnzende Unter-
stiitzung anbieten. Der Fonds kann aufgrund rechtlicher und finanzieller Rahmenbedingungen
nicht alle finanziellen Einbufden Anspruchsberechtigter abdecken. Er dient dazu, besondere Harte-
falle abzudecken.

Die nachfolgende Richtlinie trifft grundlegende Regelungen Uber den Zweck des Fonds, die An-
spruchsberechtigung, die Hohe einer Férderung und weitere Verfahrensregeln.

Die Auszahlung eines Zuschusses erfolgt in Form einer freiwilligen Soforthilfe, auf die kein Rechts-
anspruch besteht. Aufgrund der hohen Dynamik und der sich fortlaufenden Anderungen der Rah-
menbedingungen behalt sich die Stadt Braunschweig vor, die Richtlinie jederzeit anzupassen.

1. Rechtsgrundlagen

Die Gewahrung dieser Zuwendung erfolgt unter Anwendung der beihilferechtlichen Grundlagen
und Rechtsvorschriften in den jeweils geltenden Fassungen:

Die Billigkeitsleistung erfolgt auf Grundlage der Bundesrahmenregelung ,Bundesregelung Klein-
beihilfen 2020 (Regelung zur voribergehenden Gewahrung geringfugiger Beihilfen im Geltungs-
bereich der Bundesrepublik Deutschland im Zusammenhang mit dem Ausbruch von COVID-19
des Bundesministeriums fur Wirtschaft und Energie).

Voraussetzungen dieser Bundesrahmenregelung sind durch die Bewilligungsstelle einzuhalten.

2. Zweck der Forderung

Die Pandemie des Corona-Virus (COVID-19) fUhrt auch in Braunschweig zu wirtschaftlichen Kri-
senlagen bei Unternehmen, Selbststandigen (auch Soloselbststandigen), Angehdrigen der freien
Berufe, Kultureinrichtungen, Kulturschaffenden und sonstige Einrichtungen mit Einnahmeverlusten
aus Nutzungsentgelten oder Zuschauereinnahmen.

Besonders betroffen sind gewerblich tatige Einheiten, Kultur- und Kreativschaffende sowie Einrich-
tungen des kulturellen Lebens, die infolge der Corona-Krise von behordlich angeordneten Schlie-
Rungen sowie den geltenden Kontakt- und Versammlungsverboten ihren Geschéaftsbetrieb ganz
oder zu grofRen Teilen stark einschranken mussten. Hinzu kommen COVID-19-bedingte finanzielle
Ausfalle durch abgesagte Engagements, nicht stattfindende kulturelle Auffihrungen und Prasenta-
tionen, die den Kulturschaffenden ihre wirtschaftliche Existenz erschweren.
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Der Bund und das Land Niedersachsen, die Bundesagentur fir Arbeit und andere Akteure haben
umfangreiche MalRnahmen ergriffen, um Selbststandige und Unternehmen zu unterstitzen, die
durch die MaRnahmen zur Eindammung der Corona-Pandemie unmittelbar oder mittelbar in ihrer
Existenz bedroht smd Die Ma&nahmen werden aktue”—ven—Ka%qqem—und—Veraqden-zum Status
rgen-zunachst als weitgehend
ausrelchend eingeschatzt. Nlcht elndeutlg absehbar istim Moment ob die MaRnahmen im Um-
fang, im Hinblick auf den eingegrenzten Kreis der zur Antragstellung Berechtigten und den Zeit-
punkt der Auszahlung ausreichend sind, um einzelne Hartefalle einer existenziellen Bedrohung
auszuschlieRen.

Im Rahmen dieser Richtlinie soll dem Kreis der von besonderen Hartefallen Betroffenen eine finan-
zielle Soforthilfe gewahrt werden, wenn die durch Bundes- und Landesférderung gewahrten Zu-
schusse, das Kurzarbeitergeld sowie die Inanspruchnahme weiterer Unterstutzungsleistungen
nicht ausreichen, um die wirtschaftliche Existenz zu sichern und Liquiditatsengpasse zu kompen-
sieren. Aufgrund der atypischen Bedarfe der Kulturschaffenden, die regelmafig nur geringen lau-
fenden Geschaftsaufwand haben, stattdessen aber projektbezogen teils erhebliche einmalige Kos-
ten tragen massen, sollen im Rahmen von kulturellen Projektférderungen entstandene nicht ander-
weitig kompensationsfahige Kosten der Antragsteller anteilig abgedeckt werden, deren Projekte
nicht mehr stattfinden kénnen bzw. Kosten nicht im geanderten Projekt aufgefangen werden kon-
nen.

3. Gegenstand der Forderung

Gegenstand der Forderung ist die Gewahrung eines einmaligen Zuschusses, der ausschlieflich flr
die unter Ziff. 4 genannten Antragsberechtigten gewahrt wird, die unmittelbar infolge der durch den
Corona-Virus (COVID-19) ausgelésten Pandemie in eine existenzgefahrdende wirtschaftliche Lage
oder in Liquiditatsengpasse geraten sind, um laufende Ausgaben der unternehmerischen oder kul-
turellen Tatigkeit begleichen zu kdnnen.

Ein Liquiditatsengpass liegt insbesondere dann vor, wenn laufende betriebliche Verbindlichkeiten
wie Miet- und Pachtzahlungen, offene Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, geférderten
und nicht mehr durchflhrbaren kulturellen Projekten sowie Finanzierungskosten aufgrund von Um-
satz- und Gewinneinbuf3en nicht mehr oder in naher Zukunft nicht mehr bedient werden kénnen,
oder wenn fur den laufenden Betriebsmittelbedarf keine ausreichenden Mittel mehr zur Verfliigung
stehen. Lohnkosten und Kosten der privaten Lebensflihrung sind grundsatzlich nicht férderfahig.
Diese Einschrankung in Bezug auf die Lohnkosten gilt nicht fur Kultureinrichtungen.

Uber die existenzgefahrdende Schieflage hinaus sollen Kulturschaffende nach Ziff. 4.4.1. Zuwen-
dungen als Kompensation fur die finanziellen Folgewirkungen des Ausfalls kultureller Aktivitat in
denm Jahren 2020 und 2021 infolge von COVID-19-bedingten abgesagten Engagements, Ausstel-
lungen, Publikationen und Prasentationen erhalten konnen. Die zugrundeliegenden Vereinbarun-
gen mussen bis zum 243. MarzNovember 2020 abgeschlossen worden sein.

Des Weiteren sollen verbrauchte Aufwendungen bzw. angefallene Kosten aus kulturellen Projek-
ten im Jahr 2020, die nicht mehr oder verandert durchgefihrt werden, aufgefangen werden (Ziff.
4.4.2.). Diese Projekte missen bis zum 0243. MarzNovember 2020 beantragt bzw. durch vorzeiti-
gen Mallnhahmenbeginn begonnen worden sein.

Fur Kultureinrichtungen nach Ziff. 4.3 sowie Kulturschaffende und Kultureinrichtungen nach Ziff.
4.4 umfasst der einmalige Zuschuss eine mehrfache und erneute Antragstellung bis zur Ausschdp-
fung des maximalen Férdervolumens.
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4. Antragsberechtigung

Antragsberechtigt sind

4.1. Unternehmen der gewerblichen Wirtschaft im Sinne des § 2 des Gewerbesteuergesetzes,
die weniger als 250 Mitarbeiter beschaftigen, und nach Empfehlung der EU-Kommission -
2003/361/EG) als kleines oder mittelstandisches Unternehmen (KMU) einzustufen sind, so-
fern das Unternehmen nicht im Nebenerwerb betrieben wird.

4.2. Selbststédndige (auch Soloselbststandige) und Angehdrige der Freien Berufe mit weniger
als 250 Beschaftigten, die im Vollerwerb und nicht nur nebenberuflich tatig sind.

4.3. Kultureinrichtungen sowie sonstige Einrichtungen, bei denen die Erhebung von Nutzungs-
entgelten, Verkaufen bildender Kunst oder Zuschauer- oder Besuchereinnahmen, o. a. er-
heblich zur Finanzierung beitragt.

Die Antragsteller zu Ziff. 4.1. bis 4.2. mussen ihr Unternehmen mit Hauptniederlassung in der Stadt
Braunschweig haben. Die Antragsteller zu Ziff. 4.3. mussen ihren Hauptstandort in Braunschweig
haben. Offentliche Einrichtungen und Unternehmen des Bundes und des Landes sowie weiterer
offentlicher Kérperschaften sind ausgeschlossen.

4.4. Kulturschaffende und Kultureinrichtungen mit Steuernummer, die ihren Hauptwohnsitz bzw.
Ihren Hauptstandort in Braunschweig haben, durch Mitgliedschaft in Kiinstlerverbanden,
der Kinstlersozialkasse, o. a. ihre kulturelle Aktivitat nachweisen konnen und

4.4.1. einen klnstlerischen Ausfall infolge von COVID-19-bedingten abgesagten Engage-
ments, Ausstellungen, Publikationen und Prasentationen darlegen kénnen.

4.4.2. verbrauchte Aufwendungen bzw. angefallene Kosten aus kulturellen Projekten im 4=
HalbjahrJahr 2020 nachweisen kdnnen, die nicht mehr oder verandert durchgefihrt
werden kénnen.

4.4.3. laufende Verbindlichkeiten fiir Ubungs- und Proberdume sowie Werkstatten und
Ateliers darlegen kdnnen.

Nicht antragsberechtigt sind

- Unternehmen unter Ziff. 4.1. und 4.2. mit bis zu 49 Mitarbeitern, die trotz Antragsberechti-
gung noch keinen Antrag auf Soforthilfe bei der NBank gestellt haben.

- Antragsteller, die bereits vor dem 13. Méarz 2020 in Schwierigkeiten waren. Uber das Ver-
mogen der Antragsteller darf ferner kein Insolvenzverfahren beantragt oder eréffnet worden
sein. Dasselbe gilt fur Antragsteller, die zur Abgabe der Vermdgensauskunft nach § 802 c
ZPO oder § 284 AO verpflichtet sind oder bei denen diese abgenommen wurde.

Ein Zuschuss wird nur gewahrt, wenn

die Geltendmachung etwaiger Schadensersatzanspriiche, die vorrangige Beantragung von ande-
ren HilfsmaRnahmen des Bundes, des Landes, der Bundesagentur fir Arbeit sowie weiterer offent-
licher Trager aufgrund der fehlenden Antragsberechtigung nicht oder nicht in ausreichendem Um-
fang mdglich ist und durch die Gewahrung einer weitergehenden Beihilfe nach dieser Richtlinie die
unter Ziffer 3 definierte existenzgefahrdende wirtschaftliche Lage bzw. ein Liquiditatsengpass be-
steht. Diese Einschrankung gilt nicht fir Kultureinrichtungen und Kulturschaffende.
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Die Gewahrung eines Zuschusses an Kultureinrichtungen nach Ziff. 4.3. erfolgt vorbehaltlich der
Verabschiedung von HilfsmaRRnahmen des Bundes und des Landes mit identischem Férdergegen-
stand. Zum Zeitpunkt der Uberarbeitung dieser Richtlinie zum Status Quo des 4. November 2020
bestanden auf Bundes- oder Landesebene keine Hilfsprogramme zur Kompensation von Liquidi-
tatsengpassen von Kultureinrichtungen nach Ziff. 4.3. Fir Kulturschaffende nach Ziff. 4.4.1 bestan-
den keine Programme auf Bundes- und Landesebene zur Kompensation von ausgefallenen Enga-
gements.

Folglich ist der stadtische Zuschuss zeitlich befristet bis zur Gewahrung von etwaigen Bundes-
und/oder Landesmitteln mit identischem Fordergegenstand, die dem der Berechnung der Beihilfe
zu Grunde liegenden Zeitraum zuzuordnen sind. Der entsprechende Betrag ist an die Stadt Braun-
schweig zuruckzuerstatten. Unabhangig davon ist eine Kumulierung mit anderen Beihilfen weiter-
hin grundsétzlich moglich, sofern dadurch keine Uberdeckung eintritt, d. h., dass die gewahrten
Beihilfen in Summe den Betrag der laufenden Kosten nicht Ubersteigen.

Ist der Zeitverzug vorrangig zu beanspruchender Beihilfen anderer Zuschussgeber bis zum Ein-
gang der Mittel aus den o. g. HilfsmafRnahmen fir die Bezuschussung ausschlaggebend, so muss
eine Rickzahlung des stadtischen Zuschusses nach Eingang der Zahlung erfolgen. D. h. der stad-
tische Zuschuss kann als Uberbriickung gewahrt werden und wird zuriickgefordert, wenn die Mittel
der aufgefiihrten anderen Trager ausgezahlt wurden.

Der Zuschuss der Stadt Braunschweig erfolgt ohne Rechtsanspruch im Rahmen der hierfiir verfig-
baren Haushaltsmittel.

Antrage werden in der Reihenfolge des Antragseingangs bearbeitet. Der Antrag gilt dann als ein-
gegangen, wenn der Bewilligungsbehdérde alle fir die Prifung erforderlichen Unterlagen vorliegen.

5. Antragsunterlagen

Antrage werden ausschlieBlich in elektronischer Form entgegengenommen. Neben dem Antrags-
vordruck sind beizubringen:

- Eine unterschriebene Kopie des Personalausweises (Vor- und Rickseite)

- Eine Kopie der aktuell gultigen Gewerbeanmeldung, sofern es sich um ein meldepflichtiges
Gewerbe handelt

- Bewilligungsbescheid Uber Soforthilfen im Rahmen der Corona-Pandemie (z. B. Bescheid
der Niedersachsischen Forderbank (NBank)) sofern bereits vorhanden, in Kopie

- Die aufgrund der Corona-Krise entstandene existenzbedrohliche Wirtschaftslage bzw. die
Liquiditatsengpasse sind durch Eidesstattliche Versicherung auf den vorgesehenen An-
tragsformularen zu bestatigen. Die erwarteten laufenden Einnahmen und laufenden Ausga-
ben fur drei aufeinanderfolgende Monate sind darzulegen bzw. gewissenhaft zu schatzen.
Die Bewilligungsbehérde behalt sich eine Uberpriifung der Angaben im Antragsformular
und der wirtschaftlichen Verhaltnisse vor.

Far Antragsteller nach Ziff. 4.4. (Kulturschaffende und Kultureinrichtungen),-die-entsprechende
Einnahmeaustalle-geltend-machen-wollen— gilt zusatzlich:

Der zu kompensierende finanzielle Ausfall durch COVID-19-bedingte Absagen von Engagements,
Ausstellungen, Publikationen und Prasentationen (Ziff. 4.4.1.) ist durch Nachweise in Form von
Vertragen und Absageinformationen schlussig darzulegen. Die Kostennachweise fir verbrauchte
Aufwendungen bzw. angefallene Kosten im Sinne von Ziff. 4.4.2. sind sachgerecht und nachvoll-
Ziehbar vorzulegen.

Unter Ziff. 4.4.1 und 4.4.2 kdnnen nur finanzielle Ausfalle bericksichtigt werden, wenn die vertrag-
liche Verpflichtung vor dem 2. November 2020 eingegangen wurde bzw. der projektbezogene Kos-
tenaufwand vor dem 2. November 2020 entstanden ist und die Antragsberechtigung nachgewiesen
wird.

12 von 15 in Zusammenstellung



TOP 5.1

Laufende Verbindlichkeiten fiir Ubungs- und Proberdume sowie Werkstatten und Ateliers (Ziff.
4.4.3.) sind durch entsprechende Nachweise (z. B. Mietvertrag) aus denen die Hohe der Verbind-
lichkeit und die Art der Nutzung hervorgeht, nachvollziehbar darzulegen. Auf3erdem ist eine Erkla-
rung des Vertragspartners erforderlich, dass das Vertragsverhaltnis aktuell besteht bzw. ungekin-
digt ist. AuRerdem hat der Antragsteller zu versichern, dass die laufenden Verbindlichkeiten nach
Ziffer 4.4.3. nicht anderweitig (z. B. im Rahmen einer Projektférderung oder aus anderen Hilfspro-
grammen) finanziert werden. Die Kosten konnen bis zum 30.09.2021 Gbernommen werden.

6. Art und Umfang der Forderung

Diese Soforthilfe wird in Form einer Billigkeitsleistung als einmalige freiwillige Zahlung gewahrt,
wenn Anspruchsberechtigte nach Ziff. 4 aufgrund von Liquiditatsengpassen in Folge der COVID-
19-Pandemie in ihrer Existenz bedroht sind bzw. Kulturschaffende und Kultureinrichtungen die
Richtlinienvoraussetzung erfullen.

Eine Kumulierung mit anderen Beihilfen ist grundsatzlich méglich, sofern dadurch keine Uberde-
ckung eintritt, d. h., dass die gewahrten Beihilfen in Summe den Betrag der laufenden Kosten nicht
Ubersteigen durfen. Bereits erhaltene oder beantragte Zuschiisse des Bundes, des Landes oder
sonstiger Zuschussgeber sind im Antrag anzugeben.

Sollten nach Erhalt des Bewilligungsbescheides durch die Stadt Braunschweig noch den Antrag
betreffende Einnahmen jeglicher Art (auch Spenden, 0.4.) beim Antragsteller eingehen, die dem
der Berechnung der Beihilfe zu Grunde liegenden Zeitraum zuzuordnen sind, muss der entspre-
chende Betrag an die Stadt Braunschweig unverziglich zurickerstattet werden. Fir die Kompen-
sationszahlungen nach Ziff. 4.4. sind die fur diese Zuwendung nachgewiesenen Sachverhalte aus-
schlaggebend, d.h. sollten nach Erhalt des Bewilligungsbescheides durch die Stadt Braunschweig
noch Soforthilfen jeglicher Art beim Antragsteller eingehen, die dem Zeitraum der abgesagten En-
gagements zuzuordnen sind, muss der entsprechende (Differenz-)Betrag unverziglich an die
Stadt Braunschweig zuriickerstattet werden.

Die Summe der bereits erhaltenen sowie beantragten Zuschiisse des Landes Niedersachsen, des
Bundes oder sonstiger Zuschussgeber sowie der Zuschisse im Rahmen dieser Richtlinie werden
fur Antragsteller nach Ziff. 4.4. auf das stadtische Férdervolumen angerechnet, d. h. von der maxi-
malen Férdersumme abgezogen. Ein Abzug findet in der Ho6he nicht statt, in der zusatzliche Aus-
falle, die nicht Gegenstand der stadtischen Forderung sind und waren, nachgewiesen werden kon-
nen. Die Maximalférdersumme flir Antragsteller nach Ziff. 4.4. bleibt davon unberiihrt.

Die Forderung nach Ziff. 4.1., Ziff. 4.2. sowie sonstigen Einrichtungen nach Ziff. 4.3. erfolgt im
Rahmen eines einmaligen Zuschusses nach der nachfolgenden Staffelung:

* 1 bis 5 Erwerbstatige bis zu 3.000 Euro (hierzu gehoéren auch sog. Soloselbststandige),
* ab 6 bis 9 Erwerbstatige bis zu 5.000 Euro,

» ab 10 bis 49 Erwerbstatige bis zu 15.000 Euro,

» ab 50 bis 249 Erwerbstatige bis zu 30.000 Euro.

Die Forderung von Kultureinrichtungen nach Ziff. 4.3. erfolgt im Rahmen der mehrfachen Antrag-
stellung bis zur Ausschopfung des Fordermaximalbetrages nach der nachfolgenden Staffelung:

* 1 bis 5 Erwerbstatige bis zu 6.000 Euro,

* ab 6 bis 9 Erwerbstatige bis zu 10.000 Euro,

» ab 10 bis 49 Erwerbstatige bis zu 30.000 Euro,
» ab 50 bis 249 Erwerbstatige bis zu 60.000 Euro.

Die urspriingliche Beschrankung der Bedarfsmonate in der Antragstellung auf drei Monate wird fiir
Kultureinrichtungen nach Ziff. 4.3. auf insgesamt sechs Monate ausgeweitet.
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Teilzeitkrafte sind in Vollzeitaquivalente umzurechnen. Geringfligig Beschaftigte, Praktikanten und
Aushilfskrafte sind keine Erwerbstatigen im Sinne der Richtlinie. Obergrenze flr die Héhe der For-
derung ist der Betrag des durch die Corona-Krise verursachten Liquiditatsengpasses, maximal je-
doch bis zur Hohe der vorgenannten Staffelbetrage. Die Héhe des Liquiditdtsengpasses ist konkret
zu beziffern. Antrage, die sich auf Liquiditatsengpasse beziehen, die vor dem 1. Marz 2020 ent-
standen sind, sind nicht férderfahig.

Die Férderung ist insgesamt auf 4 Mio. Euro begrenzt, die nach Eingang des Antrages mit allen
erforderlichen Unterlagen vergeben werden. Eine Aufstockung des Budgets zur Unterstiitzung von
Kultureinrichtungen und Kulturschaffenden durch Spenden Dritter ist mdglich.

Maximale Forderung fur Antragsteller nach Ziff. 4.4.

Der Gesamtumfang des kompensationsfahigen finanziellen Ausfalls durch COVID-19-bedingte Ab-
sagen (Ziff. 4.4.1.) ist fUr Solo-Kulturschaffende begrenzt auf insgesamt 10.000 €. Fur Kinstlerfor-
mationen wie z. B. Gruppen, Bands, Ensembles, o. a. ist der Gesamtumfang der Férderung be-
grenzt auf 12.000 €.

Der Gesamtumfang von verbrauchten Aufwendungen bzw. angefallenen Kosten aus kulturellen
Projekten, die nicht mehr oder verandert durchgefuhrt werden kénnen (Ziff. 4.4.2.) ist zuwendungs-
fahig bis zu 1.000 €.

Die Forderung von laufenden Verbindlichkeiten fiir Ubungs- und Proberdume sowie Werkstatten
und Ateliers (Ziff. 4.4.3.) ist zuwendungsfahig mit bis zu 500 € monatlich und wird maximal bis zum
30.09.2021 gewahrt. Damit ist der Gesamtumfang der Forderung nach Ziffer 4.4.3. auf 6.000 € be-

grenzt.

Kultureinrichtungen und Kulturschaffende kdnnen Antrage auch kumuliert stellen.

7. Bewilligungsbehorde

Bewilligungsbehorde ist die Stadt Braunschweig. Die Erteilung des Bescheides und -abwicklung
erfolgt durch das Wirtschaftsdezernat und den Fachbereich Kultur und Wissenschaft. Sie werden
insbesondere bei der Antragsbearbeitung und Feststellung der Forderfahigkeit von der Wirtschafts-
forderungsgesellschaft Braunschweig Zukunft GmbH und der Braunschweig Stadtmarketing GmbH
unterstitzt.

Zustandig fur die Prifung des Antrags, die Bewilligung und Auszahlung der Zuschusse fir Antrage
fur die Kompensation im kulturellen Bereich ist der Fachbereich Kultur und Wissenschaft der Stadt
Braunschweig.

8. Verfahren

Antrage fur die Férderung nach Ziff. 4.1., Ziff. 4.2. sowie fur sonstige Einrichtungen nach Ziff. 4.3.
kénnen bis spatestens zum 31. Dezember 2020 gestellt werden. Antrage fir die Férderung von
Kultureinrichtungen nach Ziff. 4.3 sowie fur die Férderung nach Ziff. 4.4. kénnen bis zum 30. Sep-
tember 2021 gestellt werden. Der Antrag ist online zu stellen und die entsprechenden Unterlagen
sind hochzuladen.

Nahere Informationen sind auf der Internetseite der Stadt Braunschweig abrufbar. Der Foérderan-
trag enthalt auch die notwendigen Erklarungen (u. a. Eidesstattliche Versicherung, Erklarung zu
erhaltenen Kleinbeihilfen, Erklarung und Bezifferung zur Héhe der Liquiditatsengpasse und Unter-
nehmensgrofe). Die Finanzhilfe wird von der Stadt Braunschweig unmittelbar auf das Konto
des/der Antragsteller*in bzw. des/der Zuschussempfanger*in Uberwiesen.
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Die verwaltungsrechtliche Abwicklung (u. a. Erstellung der Bescheide, mégliche Riicknahme oder
Widerruf von Zuwendungsbescheiden sowie als Folge davon die Rickforderung des Zuschusses)
richten sich nach den Vorschriften des Verwaltungsverfahrensgesetzes.

9. Mitwirkungspflichten

Der/Die Antragsteller*in ist verpflichtet, Anderungen des dem Antrag zugrundeliegenden Sachver-
halts unverziglich bei der Stadt Braunschweig anzuzeigen.

Der/Die Antragsteller®in ist verpflichtet, im Bedarfsfall der Bewilligungsbehorde die zur Aufklarung
des Sachverhalts und zur Bearbeitung oder nachtraglichen Kontrolle des Antrags erforderlichen
Unterlagen und Informationen zur Verfugung zu stellen.

Erganzend ist die ,Bundesregelung Kleinbeihilfen 2020“ zu beachten.

10. Auskunftspflichten, Strafverfolgungsanzeige

Die Stadt Braunschweig ist berechtigt, auch nachtraglich, Prifungen zur Ermittlung des angegebe-
nen Bedarfs durchzuflihren. Der Stadt Braunschweig sind auf Verlangen erforderliche Auskinfte
zu erteilen, Einsicht in Blicher und Unterlagen sowie Prifungen zu gestatten. Die Stadt Braun-
schweig arbeitet dazu insbesondere mit der Wirtschaftsférderungsgesellschaft Braunschweig Zu-
kunft GmbH und der Braunschweig Stadtmarketing GmbH zusammen. Ebenso haben Prufbehdr-
den der Bundesrepublik Deutschland sowie die Europaische Kommission das Recht, Zuwendun-
gen auf Grundlage dieser Richtlinie zu Uberprifen und alle dafiir notwendigen Unterlagen heraus
zu verlangen. Daher mussen alle fir die Férderung relevanten Unterlagen 10 Jahre lang ab der
Gewahrung dieser Zuwendung aufbewahrt werden.

11. Datenschutzerklarung

Der/Die Antragsteller*in ist/sind unterrichtet und einverstanden, dass die Stadt Braunschweig und
die von ihnen entsprechend den Forderrichtlinien ggf. eingeschalteten internen (z. B. Braun-
schweig Zukunft GmbH, Braunschweig Stadtmarketing GmbH) und externen Akteure/Institutionen
(z. B. Handwerkskammer, Industrie- und Handelskammer, Klnstlersozialkasse) die aus den An-
tragsunterlagen und der Férderung sich ergebenden Daten erheben, weiterverarbeiten und spei-
chern kénnen. Der/Die Antragstellerin ist/sind unterrichtet und einverstanden, dass eine Daten-
ubermittlung zwischen den vorher genannten Stellen in dem Umfang, wie er zu der Vergabe der
Fordermittel bzw. zur Abstimmung der Salden erforderlich ist, erfolgen kann.

Beachten Sie bitte die datenschutzrechtlichen Informationen gemaf der Datenschutzgrundverord-
nung in den Hinweisen zum Datenschutz auf der Internetseite der Stadt Braunschweig
(http://www.braunschweig.de/datenschutz.php).

12. Inkrafttreten, AuBerkrafttreten

Diese Richtlinie tritt am Tag der Beschlussfassung durch den Verwaltungsausschuss der Stadt
Braunschweig in Kraft und mit Ablauf des 340. BezemberSeptember 20201 aulier Kraft.

Die bisherige Richtlinie vom 12. Mai 2020 wird durch diese Fassung ersetzt.

15 von 15 in Zusammenstellung


http://www.braunschweig.de/datenschutz.php

	Ö Top 2.1 20-14640
	Ö Top 3.1 20-14349
	Ö Top 4.1 20-14689
	Ö Top 5.1 20-14751
	Ö Top 5.1 20-14751 Anlage 01 'Anlage 1_Richtlinie Härtefallfonds_Stand 4.11.2020'

